
stellten Anforderungen an das Subjekt der Straftat, zur ven 
Tatbestand geforderten Schuldart einschließlich der damit 
verbundenen Konsequenzen sowie zu weiteren tatbestandsmaßig 
fixierten Zielen bzw. Absichten oder Motiven des Handelns 
des Beschuldigten;

- den Beweis zu weiteren die subjektive Seite der Handlung 
charakterisierenden Faktoren, wie die Schwere der Schuld, 
die Umstände der Entschlußfassung insbesondere dabei wirken
de Ursachen, Bedingungen und Motive, Gründlichkeit, Intensität 
und Dauer der Planungsphase, Beharrlichkeit oder Unstet■in-
keit im Verfolgen des verbrecherischen Ziels, subjektive 
Haltung nach der Straftat;

- den Nachweis der Zurechnungsfähigkeit bei begründeten An
haltspunkten für Zurechnungsunfahigke.it und bei Affekthand
lungen sowie den Nachweis der Scbulc/f shdekeit bei jugend
lichen Beschuldigten ‘ ' 1

- den Beweis weiterer Feststellungen, die sich aus dem Allge- 
meinen Teil des Strajffhac'hfs ergeben, insbesondere aus dem 
konkreten Entwic'clLingsstadium der Straftat, bei mehreren Be
teiligten an der Straftat aus den unterschiedlichen Teilnahme-

\  * •formen, hinsichtlich des räumlichen, zeitlichen und persön
lichen Geltungsbereichs der Strafgesetze, in bezug auf straf
verschärfende oder strafmildernde Umstände usw.

Diese aus dem Straf- und StrafProzeßrecht resultierenden Beweis
erfordernisse müssen im Untcrsuchungsplan in einer durch den 
jeweiligen Sachverhalt und seine Zusammenhänge bestimmten 
individuellen Art und Weise ihren Niederschlag finden. Damit 
ist in rechtlicher Hinsicht des Minimum der in jedem Ermittlungs-• 1 2
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